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Gemeinde Wetzikon

Moto renstrasse, Absch n itt Dorfstrasse bis Eich hölzl iweg

Beschluss Nr. 23 der Planungskommission der Stadt Wetzikon vom 13. Juni 2023
Verkehrsbaulinienplan 1:500 vom 16. November 2022 I

Erläuterungsbericht vom 11. November 2022

Sachverhalt

Die Planungskommission der Stadt Wetzikon hat mit Beschluss Nr. 23 vom 13. Juni 2023
die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 276111949 teilweise ersatzlos aufgehoben.

Die Motorenstrasse, Abschnitt Dorfstrasse bis Eichhölzliweg, gilt als ausgebaut und befindet

sich teilweise in der Kernzone und teilweise in der Freihaltezone. Die bestehenden Ver-

kehrsbaulinien RRB Nr.276111949 stehen teilweise den Schutzzielen der Kernzonenbestim-
mungen gemäss der rechtskräftigen Bau- und Zonenordnung vom 18. Dezember 2014 der

Stadt Wetzikon entgegen und verhindern die Realisierung von guten ortsbaulichen Lösun-
gen. Weiter gilt in der Freihaltezone ein Bauverbot, weshalb die Baulinien dort obsolet sind.

Die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 276111949 sollen gemäss dem Situationsplan 1:500 vom
16. November 2O22 in der Kernzone und in der Freihaltezone ersatzlos aufgehoben werden.

Die vorhandenen Niveaulinien werden in diesem Abschnitt ebenfalls ersatzlos aufgehoben.

zuständiskeit Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet
das Amt für Mobilität im Namen der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 OG RR ILS 172.11

i.V.m. $ 20 und Anhang 2 OV VD ILS 172.110.41).

FestseEungsbeschluss
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Erwägungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 Zitt. 8 der Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 i.V.m. Art. 37
Abs. 4 des Geschäftsreglements Stadtrat vom 18. Mai2022 der Stadt Wetzikon ist für die
Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien die Planungskommission zuständig

B. Materielle Prüfung

Zusammenfassung der Mit der vorliegenden Baulinienrevision sollen die Verkehrsbau- und Niveaulinien RRB Nr.

vortase 276111949 in der Kern- und der Freihaltezone, Abschnitt Dorfstrasse bis Eichhölzliweg,
ersatzlos aufgehoben werden.

Ergebnis der prüfung Die Kernzonenbestimmungen der Stadt Wetzikon weisen teilweise Abweichungen zu den

bestehenden Verkehrsbaulinien auf. Mit der Revision kann dieser Widerspruch behoben
werden. ln der Freihaltezone gilt Bauverbot. Die Baulinie erweisen sich daher als überholt.

Die teilweise Aufhebung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 276111949 widerspricht weder der
kommunalen noch der kantonalen Richtplanung.

G. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss g 5 Abs. 3 PBG i.V.m. S 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid zusam-
men mit den geprüften Akten zu veröffentlichen und aufzulegen sowie den betroffenen
Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben) mitzuteilen.

lm Namen der Volkswirtschaftsdirektion wird verfügt:

Die mit Beschluss Nr.. 23 von der Planungskommission der Stadt Wetzikon am 13. Juni
2023 beschlossene ersatzlose Aufhebung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 276111949
entlang der Motorenstrasse, Abschnitt Dorfstrasse bis Eichhölzliweg, wird gemäss den
eingeräichten Akten genehmigt.
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ll. Die Planungskommission Wetzikon wird eingeladen

Dispositiv Zitf .I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss g 5 Abs. 3 PBG i.V.m. $ 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und aufzulegen
sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben)
mitzuteilen.

Die Nachführuhg der Verkehrsbaulinien in den öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen 1ÖReA-Kataster) zu veranlassen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses dem Amt für Mobilität, Stab,
Rechtsdienst / Baulinien, 8090 ZÜrich, den Beleg der Publikation inkl.
Rechtskraftbescheinigung zuzustellen.

lll. Mitteilung an

Planungskommission Wetzikon inkl.
. Beschluss Nr. 23 der Planungskommission der Stadt Wetzikon vom 13. Juni 2023
. Verkehrsbaulinienplan 1:500 vom 16. November 2022
. Erläuterungsbericht vom 11. November 2022

Verfügungskopie an Amt für Mobilität, Stab, Rechtsdienst / Baulinien.

Amt für

Markus Traber, Amtschef





Kanten Zurich 
Amtsblatt

Rechtskraftbescheinigung 
Gegen diesen Beschluss ist bis beute 
beim Baurekursgericht kein Rechts- 
mittel eingelegt worden.

Baurekursgericnt 
des Kantons ZOrlchZOrlch.

21 Dez. 2023 Die Kanzlei:^
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Publizierende Slelle

wetziKon
Gemeinde Wetzikon, Bahnhofstrasse 167, 8620 Wetzikon ZH

Ersatzlose Aufhebung von Verkehrsbaulinien 
Motorenstrasse, kommunale Festsetzung, 
Genehmigung
Betrifft: 8620 Wetzikon ZH

Angabenzum Inhalt:
Mit Verfug jng Nr. 8517 vom 12. September 2023 hat die Volkswirtschaftsdirektion des 
Kantons Zurich die mit Beschluss Nr. 23/2023 vom 13. Juni 2023 von der 
Planungskommission der Stadt Wetzikon beschlossene ersatzlose Aufhebung der 
Verkehrsbaulinien RRB Nr. 2761/1949 entlang der Motorenstrasse. Abschnitt Dorfstrasse 
bis Eichholzliweg, gemass den eingereichten Akten genehmigt.

Beschluss-/Verfugungsnummer: 8517

Beschluss'/Verfugungsdatum: 12.09.2023

Gerichtliche Entscheidinstanz:
Baurekursgericht Kanton Zurich

Angaben zur Auflage:
Die Unterlagen liegen ab dem 3. Oktober 2023 wahrend 30 Tagen zur Einsicht auf und 
kdnnen im Stadthaus beim Schalter "Bau + Planung" im 4. OG wahrend den ordentlichen 
Offnungszeiten Oder auf www.wetzikon.ch/stadt/amtliche-publikationen eingesehen 
werden. Fur die Einsichtnahme vor Ort empfehlen wir eine fruhzeitige telefonische 
Voranmeldung unter Tel. 044 931 32 34.

Erganzende rechtliche Hinweise:
Gegen den Beschluss der Planungskommission sowie gegen den
Genehmigungsentscheid der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion kann innert 30 

http://www.wetzikon.ch/stadt/amtliche-publikationen


Tagen,'von derVeroffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht 
des Kantons Zurich, Postfach, 8090 Zurich, erhoben wer-den (§§ 329 ff. PBG). Die 
Rekursschrift muss einen Ahtrag und dessen Begrundung enthalten. Derangefochtene 
Beschluss ist, soweit moglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen 
Bewcismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie moglich beizulegen. 
Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im 
Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Frist: 30 Tage
Ablaut der Frist: 02.11.2023

Kontaktstelle:
Gemeinde Wetzikon
Geschaftsbereich Bau, Planung + Umwelt
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon ZH
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